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§ 8

(1) Nicht wählbar sind Bürger,

a) die das 23. Lebensjahr noch nicht vollendet haben 
(§ 28 GVG),

b) denen das Wahlrecht entzogen ist (§ 28 GVG),

c) die zur Ausübung des Schöffenamtes unfähig sind 
(§ 29 GVG).

(2) Es dürfen ferner nicht gewählt werden: Richter, 
Staatsanwälte und Rechtsanwälte.

(3) Nicht vorzuschlagen sind Bürger, die die Berufung 
zum Schöffenamt ablehnen können (§ 31 GVG), sofern 
sie nicht im Einzelfall auf die Geltendmachung des Ab
lehnungsrechts verzichtet haben.

§ 9
Form des Wahlvorschlages

(1) In dem Wahlvorschlag sollen die Kandidaten mit 
Zu- und Vornamen, Geburtstag und -ort aufgeführt und 
ihr Beruf sowie ihre Wohnadresse angegeben sein.

(2) Mit dem Wahlvorschlag sind einzureichen:

a) eine schriftliche Begründung für jeden Kandidaten,

b) eine schriftliche Erklärung des Kandidaten, daß er 
kein Ablehnungsrecht (§ 31 GVG) hat oder, sofern 
er solches hat, es nicht geltend machen will,

c) eine Bescheinigung des Bürgermeisters bzw. des 
Vorsitzenden des Rates des Stadtbezirkes über die 
Wählbarkeit des Kandidaten.

§ 10
Prüfung der Voraussetzungen

(1) Die Wahlausschüsse prüfen, ob die eingegangenen 
Vorschläge den gesetzlichen Voraussetzungen für die 
Ausübung des Schöffenamtes entsprechen.

(2) Scheidet auf Grund der Überprüfung ein Kandidat 
aus, so ist von dem zuständigen Ausschuß der Natio
nalen Front ein anderer Kandidat zu benennen.

§ 11

Bekanntgabe des Wahlergebnisses

Nach Durchführung der Wahl setzt der Vorsitzende 
des Wahlausschusses die Bürger, die zu Schöffen 
gewählt wurden, von ihrer Wahl in Kenntnis. Gleich
zeitig übermittelt er die Liste der gewählten Schöffen 
dem Direktor des Gerichts, für das sie gewählt sind.

§ 12

Verpflichtung der Schöffen

Die Verpflichtung der Schöffen gemäß § 33 GVG ist 
bis zum 31. Mai 1955 durchzuführen.

§ 13
Einsprüche gegen Entscheidungen des Wahlausschusses

Uber Einsprüche gegen Entscheidungen der Wahl
ausschüsse entscheidet der Minister der Justiz im Ein
vernehmen mit dem Staatssekretär für Innere Ange
legenheiten im Ministerium des Innern.

II.

Die Wahl der Schöffen für die Kreisgerichte

§ 14 

Kandidatenliste

(1) Der Wahlausschuß des Kreises stellt bis zum 
28. Februar 1955 die Kandidatenliste auf und legt diese 
für die Dauer einer Woche zur öffentlichen Einsicht
nahme an einem von ihm zu bestimmenden Ort aus.

(2) Die Auslegung der Kandidatenliste zur öffent
lichen Einsichtnahme ist durch den Wahlausschuß in 
geeigneter Weise bekanntzumachen.

§ 15
Prüfung von Einwendungen

(1) Einwendungen der Bürger gegen einzelne Kandi
daten sind dem Wahlausschuß mündlich oder schriftlich 
mitzuteilen. Uber eine mündliche Mitteilung ist vom 
Wahlausschuß ein Protokoll anzufertigen.

(2) Über solche Einwendungen entscheidet der Wahl
ausschuß.

(3) Scheidet auf Grund dessen ein Kandidat aus, so ist 
durch den Kreisausschuß der Nationalen Front ein an
derer Kandidat zu benennen.

§ 16
Wahlversammlungen

(1) Die Schöffen für die Kreisgerichte werden in 
öffentlichen Versammlungen wie folgt gewählt:

a) Werktätige aus Betrieben durch die wahlberechtig
ten Angehörigen des Betriebes,

b) Mitglieder von Landwirtschaftlichen Produktions
genossenschaften durch die wahlberechtigten Mit
glieder der Landwirtschaftlichen Produktions
genossenschaften,

c) alle anderen Bürger durch die wahlberechtigten 
Einwohner ihrer Gemeinden, ihrer Städte oder 
Stadtbezirke.

(2) Wenn es die besonderen örtlichen Verhältnisse be
dingen, kann der Wahlausschuß in einzelnen Fällen be
stimmen, daß Angehörige von Betrieben und Mitglieder 
von Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften 
ebenfalls durch die Einwohner ihrer Gemeinden, ihrer 
Städte oder Stadtbezirke gewählt werden.

(3) Der Kreisausschuß der Nationalen Front bereitet 
die Wahlversammlungen vor. Die Wahlversammlung und 
die Wahl werden von einem Vertreter der Nationalen 
Front geleitet. An jeder Wahlversammlung muß ein Be
auftragter des Wahlausschusses teilnehmen.

§ 17
Vorstellung und Wahl

(1) In der Wahlversammlung stellt sich der Kandidat 
seinen Wählern vor.

(2) Der Leiter der Wahlversammlung begründet den 
Vorschlag und teilt mit, daß nach den Feststellungen 
des Wahlausschusses die gesetzlichen Voraussetzungen


